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ihm unterstellten Fachorgane in der Fou-
rierschule ausgearbeiteten Programme an
die schulinternen Verhältnisse anpassen
und die Ausbildung organisieren, leiten
und beurteilen.

Die ausgewählten Beispiele aus dem eine
einheitliche Weiterausbildung der Fou-
riere garantierenden Rahmenprogramm des

Oberkriegskommissärs zeigen im Vergleich
mit dem Grundausbildungsstoff der Fou-

rierschule mit aller Deutlichkeit, wie in
Zukunft die verschiedenen Ausbildungs-
phasen für die Fouriere geradezu zahnrad-
artig ineinandergreifen. Man hat auf diese
Weise eine solide Grundlage geschaffen,
auf dass der Rechnungsführer nicht als

Einheitsbuchhalter, sondern als Bürochef,
als versierter Führungsgehilfe des Ein-
heitskommandanten und als kriegstaug-
licher Soldat ausgebildet werde.

Aus der Praxis der Rekurskommission von Hptm Othmar Lehmann *

Unzulässige Belastung der Truppenkasse

Im Auftrag des Divisionskommandanten
organisierte der Rekurrent eine «céremo-
nie d'adieu» für das Ns Bat 10, das Mat
Bat 10 und die FP 10. Teilnehmer waren
nebst den im Dienst stehenden Wehrmän-
nern früher eingeteilte Offiziere, Unter-
Offiziere und Soldaten.

Als Erinnerung an diesen Anlass Hess der
Rekurrent Becher und Kleber anfertigen.
Zur Deckung der Kosten dieser Erinne-
rungsstücke von ca. Fr. 5000.— waren im
Budget Beiträge der im Dienst stehenden
Wehrmänner sowie freiwillige Spenden
eingesetzt worden. Eine Belastung der
Truppenkasse (TK) war nicht vorgesehen.
Die ersten eingehenden Spenden waren so
hoch, dass der Rekurrent annahm, sie
allein würden ausreichen, um alle Kleber
und Becher bezahlen zu können. Er ent-
schloss sich deshalb, auf die im Budget
eingesetzten Beiträge zu verzichten.
Dieser Entschluss erwies sich nachträg-
lieh als falsch. An Spenden gingen ledig-
lieh Fr. 2500.— ein, so dass sich ein eben-
so grosses Defizit ergab. Es stellte sich die
Frage, wer diesen Fehlbetrag zu iiberneh-
men hatte.

i Hptm Lehmann hat sich bereit erklärt, in locke-
rer Folge über Entscheide der Kommission zu be-
richten, die für Funktionäre des hellgrünen Dien-
stes von Interesse sein könnten. (Red.)

Der Rekurrent hat sich schliesslich auf
den Standpunkt gestellt, die Gelder der
TK würden eigentlich dem einzelnen
Wehrmanne zustehen, weshalb er sich ent-
schloss, das Manko aus der TK zu decken.
Ein nachträgliches Einziehen der Beiträge
bei der Truppe konnte nicht in Betracht
kommen, weil die Leute infolge Demobil-
machungsarbeiten nicht mehr vollständig
verfügbar waren.
Im Zuge der Neugestaltung der Versor-
gungsformationen zog das OKK sämtliche
Truppen- und Hilfskassengelder der auf-
gehobenen Formationen ein und verteilte
sie an die neugeschaffenen Einheiten. Das
OKK, welches die Kassenbestände über-
prüfte, akzeptierte die Belastung der TK
zur Bezahlung der Becher und Kleber
nicht und forderte den Rekurrenten auf,
ihm den entsprechenden Betrag zurückzu-
erstatten. Der Rekurrent war damit nicht
einverstanden und ersuchte die Rekurs-
kommission um Beurteilung der Angele-
genheit.

1. Streitpunkt bildet die Auslegung von
Ziff. 48 VR. Der Rekurrent ist der Mei-

nung, dass er gestützt auf Abs. 1 c die TK
habe in Anspruch nehmen dürfen. Dieser
Passus besagt, dass die TK für Ausgaben
zur Verfügung stehe, welche die ganze
Truppe betreffen, wie Büromaterial, Kranz-
spenden bei Todesfällen von truppeneige-
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nen Wehrmännern, usw. Das OKK hin-
gegen stellt sich auf den Standpunkt, dass
dieser Anlass eine Festlichkeit im Sinne
von Ziff. 48 Abs. 2 VR gewesen sei, wo-
für die TK nicht hätte herangezogen wer-
den dürfen.

Die Auslegung des Rekurrenten hält nicht
stand. Betrachtet man Ziff. 48 VR in ihrer
Gesamtheit, stellt man fest, dass sie in-
haltlich in zwei Abschnitte geteilt ist. Der
erste umfasst den eigentlichen Dienst-
betrieb im engeren Sinne. Und zwar wird
hier die Belastung der TK für den Fall
vorgesehen, dass durch den Dienstbetrieb
unvorhergesehene — unvermeidliche oder
notwendige — Kosten entstehen sollten.
Dieser Rahmen wird aber gesprengt, so-
bald es sich um «Festlichkeiten, wie Trup-
pentagungen und dergleichen, die den
Charakter kameradschaftlicher Zusammen-
künfte haben» (Abs. 2), handelt. Der Re-
kurrent kann nicht ernsthaft behaupten,
dass diese «cérémonie d'adieu» nicht als
eine Veranstaltung im Sinne von Art. 48
Abs. 2 VR bezeichnet werden muss. Es

steht somit fest, dass die Belastung der TK
unrechtmässig erfolgte.

2. Den Truppenkassen kommt keine ei-

gene Rechtspersönlichkeit im juristischen
Sinne zu. Die Gelder dienen zwar den
Bedürfnissen der Truppe, gehören aber
rechtlich dem Bund. Durch unrechtmäs-
sige Belastungen der TK wird somit der
Bund im Sinne von Art. 26 MO unmittel-
bar geschädigt.

Nach Art. 26 MO haftet der Wehrmann
für den Schaden, den er dem Bund durch
vorsätzliche oder grobfahrlässige Verlet-
zung seiner Dienstpflicht unmittelbar zu-
fügt. Im vorliegenden Fall hat der Rekur-
rent die unrechtmässige Belastung der TK
veranlasst. Er muss zur Schadendeckung
herangezogen werden, wenn die rechts-
widrige Belastung der TK nachweisbar
vorsätzlich oder grobfahrlässig erfolgte.

Der Quartiermeister, Obit G., wusste zwei-
feilos, dass die Belastbarkeit der TK mit
Kosten der Erinnerungsgeschenke zumin-
dest fragwürdig war. Er hat dem Rekur-
renten deshalb empfohlen, sich darüber

mit dem Div Kdo zu verständigen. Der
Rekurrent ist dieser Empfehlung nicht
nachgekommen. Auch aus der Tatsache,
dass im Budget keine Belastung der TK
vorgesehen war, muss geschlossen wer-
den, dass dem Rekurrenten die Fragwür-
digkeit des nachträglich getroffenen Ent-
scheides bekannt war. Es muss ihm bei
dieser Sachlage vorgeworfen werden, dass

er die vorschriftswidrige Belastung der TK
mindestens in Kauf genommen hat. Er
hat somit vorsätzlich und gegen seine
Pflicht, rechtswidrige Belastungen der TK
zu unterlassen, Verstössen. Er ist deshalb
dem Bunde gegenüber zu Schadenersatz
verpflichtet.

3. Das Mass der Flaftung des Rekurrenten
richtet sich nach Art. 27 MO. Zu berück-
sichtigen sind also die Umstände, die zur
vorschriftswidrigen Belastung der TK ge-
führt haben, die Grösse des Verschuldens,
die Art des Dienstes, die militärische Füh-

rung und die finanziellen Verhältnisse.

Die Belastung der Truppenkasse war nicht
von allem Anfang an geplant. Sie ist die
Folge eines etwas leichtfertig gefassten
Entschlusses. Das Verschulden des Rekur-
renten ist somit vor allem darin zu erblik-
ken, dass er auf die Beiträge seiner Wehr-
männer in einem Zeitpunkt verzichtet hat,
in dem die Finanzierung des Anlasses zu
wenig sorgfältig geklärt war. Dieses Ver-
schulden erscheint indessen nicht als sehr

gross.
In Würdigung dieses Umstandes erscheint
es der Rekurskommission als gerechtfer-
tigt, dem Rekurrenten einen Teilbetrag des
Schadens in der Höhe von Fr. 1000.—
aufzuerlegen.

Der einzige Mensch, der sich vernünftig
benimmt, ist mein Schneider; er nimmt
jedesmal neu Mass, wenn er mich trifft,
während alle andern immer die alten
Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie

passten heute noch auf mich.

Bernard Shaw
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